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21. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 2. April  2015  
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Amtlicher Teil: 
 
4. Satzung vom 02.02.2015 zur Änderung  der Entgelt-
ordnung der Stadt Tönisvorst für die Benutzung von 
städtischen Sporthallen, Sportaußenanlagen, Sälen, 
Schulräumen  und sonstigen Räumen sowie Einrich-
tungs- und Ausstattungsgegenständen vom 29.06.1998  
 
Aufgrund  der §§ 7,8 und  41 Abs 1, Buchstabe  f der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der  Bekanntmachung  vom 14. Juli 1994  (GV 
NRW S. 666), zuletzt  geändert durch Gesetz vom 
19.12.2013 (GV. NRW. S. 878)  hat der Rat der Stadt 
Tönisvorst am  25.03.2015  die folgende Satzung erlassen:  
 

§ 1 
 
Zu  Buchstabe  B  der Entgeltordnung vom 29.06.1998 
wird in den Textabsätzen 1 und 3 der Betrag von 17,90 €  
jeweils durch den Betrag von 45,- € ersetzt.  
 
 

§ 2 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.    

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung  wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß 
§ 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 
05. Oktober 1999 in der derzeit geltenden Fassung.  
 
Hinweis: 
Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein Westfalen wird hingewiesen. 
Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die  Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zu-
standekommen der vorstehenden Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Tönisvorst, den 26.03.2015 
 
Der Bürgermeister 
gez. Goßen 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der z.Zt. gültigen Fas-
sung, wird der an  
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Herrn Eckard Maedel, Mirabellenweg 4,  
CH-8590 Romanshorn gerichtete 

 
Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben vom 
30.01.2015, Kassenzeichen 01020838.6/0100, öffentlich 
zugestellt, da die derzeitige Anschrift nicht ermittelt wer-
den kann. 
 

Der Bescheid kann während der allgemeinen Sprechzeiten 
bei der Abteilung Steuerwesen, Hospitalstraße 15, 47918 
Tönisvorst, Zimmer 113 von dem Empfänger eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 
 

Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 

Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Blomenkamp 
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--------- 
 
 
Nichtamtlicher Teil: 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
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St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
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Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
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